
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FELDMANN 
Thomas Feldmann ∙ Dipl.-Sachverständiger (DIA) für bebaute und unbebaute Grundstücke, für Mieten und 
Pachten und für Schäden an Gebäuden ∙ Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Olpe 

 
 

Honorartabelle – Verkehrswertgutachten 
 

 
Wert  

 Euro 

 von bis 

bis 200.000 1.017 1.432 

225.000 1.095 1.544 

250.000 1.157 1.628 

300.000 1.264 1.779 

350.000 1.356 1.908 

400.000 1.425 2.012 

450.000 1.490 2.104 

500.000 1.559 2.198 

750.000 1.847 2.610 

1.000.000 2.104 2.965 

1.250.000 2.336 3.292 

1.500.000 2.548 3.599 

1.750.000 2.780 3.917 

2.000.000 2.956 4.165 

2.250.000 3.150 4.437 

2.500.000 3.382 4.757 

3.000.000 3.724 5.253 

3.500.000 4.079 5.771 

4.000.000 4.410 6.250 

4.500.000 4.837 6.851 

5.000.000 5.148 7.274 

7.500.000 6.762 9.511 

10.000.000 8.242 11.719 

 
 
Zwischenwerte werden durch Interpolation ermittelt 
Sofern nur das Sach- oder Ertragswertverfahren angewandt wird, erfolgt kein Abschlag.  
Nicht enthalten sind:  
Schreibgebühr, Telefon, Porto, Büromaterial, Fahrtspesen sowie die USt.   
Mehrmalige Ortsbesichtigungen, welche nicht durch den Sachverständigen verursacht sind (z.B. Unzugänglichkeit des Objektes zum 
vorgesehenen Termin, örtliches Aufmaß, Beschaffung erforderlicher Unterlagen) werden nach Zeitaufwand abgerechnet, wobei ein 
Stundenhonorar von 85,00 € zuzüglich USt. in Rechnung gestellt wird.   
Die Schreibgebühr wird mit 45,00 €/Std., die Fahrtspesen werden mit 0,30 €/km zuzüglich USt. berechnet.  
Sofern eine Gutachtenserstattung - aus Gründen die der Sachverständige nicht zu vertreten hat - entfällt, wird der bis dahin erforderliche 
Zeitaufwand nebst Auslagen berechnet.  
Eine Haftung des Sachverständigen bei leichter Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit wird auf die 
Versicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung von 500.000,00 € beschränkt.  
 
Auftrag erteilt auf Basis obiger Honorarvereinbarung:  
 
Objektanschrift:  
 
 
Datum: Unterschrift:  


